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I. Allgemeines 
 

§ 1 
Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen, Zugangsvoraussetzungen 

(1) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsbefähigenden Abschluss des Studiums im 
Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss 
Bachelor of Arts. Der erfolgreiche Abschluss weist die für den Übergang in die Berufspraxis oder 
in einen weiterführenden Studiengang notwendigen Kompetenzen zur wissenschaftlichen Arbeit, 
zur kritischen Beurteilung der wissenschaftlichen Erkenntnisse sowie zu verantwortlichem Handeln 
nach und belegt den Erwerb der hierzu erforderlichen fachwissenschaftlichen Kenntnisse, 
Kompetenzen und Methoden sowie die Fähigkeit, diese begründet anzuwenden, Fragestellungen 
in die fachlichen Zusammenhänge einzuordnen und selbständig zu bearbeiten. Der Studiengang 
soll einerseits beruflich für all jene kulturellen Kontexte qualifizieren, in denen neben sprachlichen 
und (inter)kulturellen Kenntnissen auch ökonomischer Sachverstand gefragt ist; er soll 
gleichermaßen befähigen, sich in Unternehmen in der freien Wirtschaft berufliche Perspektiven zu 
erschließen, in denen neben wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnissen auch sprachliche und 
(inter)kulturelle Kompetenzen eine maßgebliche Rolle spielen. In beiden Varianten stehen 
naturgemäß Institutionen und Unternehmen im Fokus, die in deutsch-französischen Kontexten 
engagiert sind. Aus diesem Grunde sind schließlich auch politische Institutionen, die auf diesem 
Feld tätig sind, künftige potentielle Arbeitgeber. 

 (2) Das Bachelorstudium soll den Kandidatinnen und Kandidaten unter Berücksichtigung der 
Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt die fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Methoden so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt werden.  

(3) Die Zugangsvoraussetzung für das Studium im Studiengang Angewandte Kultur- und 
Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der Bergischen 
Universität Wuppertal wird durch das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) nachgewiesen. Die Feststellung der Zugangsberechtigung von 
Bildungsausländern erfolgt auf Basis der Verordnung über die Gleichwertigkeit von 
Bildungsnachweisen mit der Hochschulreife und der Fachhochschulreife 
(Gleichwertigkeitsverordnung GIVO) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit den 
Bewertungsvorschlägen des Sekretariats der ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
–Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). Zudem muss der Nachweis über das 
Sprachkompetenzniveau von mindestens B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 
für Sprachen (GER) im Französischen zum Zeitpunkt der Einschreibung geführt werden. Als 
Nachweise gelten auch: hochschuleigener Sprachleistungstest oder DAAD-Sprachtest B2 
Französisch; DELF/DALF – Prüfung B2 Französisch oder Nachweis über mindestens sechs Jahre 
Grundkurs Schulunterricht Französisch. Zusätzlich dazu muss ein Sprachnachweis über das 
Sprachniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) im 
Englischen vorgelegt werden.  

(4) Der Nachweis der sprachlichen Voraussetzungen des Deutschen gemäß § 5 Absatz 1 Buchstabe 
b) der Ordnung für Zulassung und Einschreibung internationaler Bewerberinnen und Bewerber an 
der Bergischen Universität Wuppertal vom 06.02.2017 (Amtl. Mittlg. 08/17) wird durch die 
erfolgreiche Absolvierung des Moduls: „UE 1: Pratique de langue“ (2. Studienjahr; 3. Semester) 
des Studiengangs „Formation franco-allemande appliquée: culture et économie“ der Université de 
Franche-Comté erbracht und durch Vorlage des entsprechenden relevé de notes dokumentiert. 

§ 2 
Abschlussgrad 

Ist die Bachelorprüfung bestanden, werden zwei Abschlüsse verliehen (double degree), die inhaltlich 
aufeinander verweisen. Die Bergische Universität Wuppertal verleiht den Grad Bachelor of Arts, 
abgekürzt „B. A.“, für den Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch 
und die Université de Franche-Comté die Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et 
régionales LLCER (allemand, parcours Formation franco-allemande appliquée à la culture et à 
l’économie). 
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§ 3 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt für den Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: 
Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts einschließlich der Abschlussarbeit sechs 
Semester.  

(2) Das Studium gliedert sich in mehrere Studienabschnitte, die an der Bergischen Universität Wup-
pertal und der Université de Franche-Comté in Besançon, Frankreich stattfinden. Diese 
Prüfungsordnung regelt die Studienabschnitte, die an der Bergischen Universität Wuppertal 
stattfinden. 

(3)  Studierende, die sich zu Studienbeginn an der Bergischen Universität Wuppertal immatrikuliert 
haben, absolvieren das erste Studienjahr (1. und 2. Semester) sowie das dritte Studienjahr (5.und 
6. Semester) an der Bergischen Universität Wuppertal. Das zweite Studienjahr (3. und 4. 
Semester) wird an der Université de Franche-Comté absolviert.  

(4)  Für die gesamte Arbeitsbelastung des Studiums einschließlich der Präsenzzeiten, Vor- und 
Nachbereitungen sowie der Abschlussarbeit werden insgesamt 180 Leistungspunkte (LP) 
vergeben, davon entfallen 9 Leistungspunkte auf die Abschlussarbeit. Ein Leistungspunkt 
entspricht einem durchschnittlichen studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden (ECTS-
Leistungspunkte). 

§ 4 
Prüfungsfristen und -termine 

(1) Die Prüfungstermine sind so festzusetzen, dass das Bachelorstudium einschließlich der 
Abschlussarbeit innerhalb der Regelstudienzeit vollständig abgeschlossen werden kann. 

(2) Die Prüfungen werden in der Regel bis zum Ende des jeweiligen Semesters abgenommen.  
(3) Die Anmeldung zu den eingeschränkt wiederholbaren Modulprüfungen (§ 11) hat spätestens vier 

Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin zu erfolgen. 
(4) Bei Prüfungen, die als Serviceleistungen aus anderen Abteilungen / Fakultäten angeboten werden, 

bestimmt die servicegebende Stelle den Anmeldezeitraum. 

§ 5 
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen bildet die Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften einen 
Prüfungsausschuss. Er besteht aus fünf Mitgliedern, von denen drei der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, eines der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und eines der Gruppe der Studierenden angehören. Die bzw. der Vorsitzende, die 
Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter und die weiteren Mitglieder werden vom Fakultätsrat bestellt. 
Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. Die bzw. der 
Vorsitzende kann entweder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer oder der 
Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungsprozessrechts. 

(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten 
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere 
zuständig für die Entscheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. Der Prüfungsausschuss berichtet der Fakultät regelmäßig, mindestens einmal im 
Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten, einschließlich der tatsächlichen 
Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeiten sowie über die Verteilung der Fach- und Gesamtnoten. 
Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Universität offen zu legen. Der Prüfungsausschuss 
gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und des Studienplanes. Der Prüfungsausschuss 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
und die Stellvertreterin bzw. den Stellvertreter übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über 
Widersprüche und den Bericht an die Fakultät. 
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(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der uneingeschränkt 
stimmberechtigten Mitglieder und dabei neben der bzw. dem Vorsitzenden oder der Stellvertreterin 
bzw. dem Stellvertreter mindestens eine weitere Hochschullehrerin bzw. ein weiterer 
Hochschullehrer anwesend sind. Gehört die oder der Vorsitzende der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter an, ist für die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von mindestens 
zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern erforderlich. Der Prüfungsausschuss beschließt 
mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden. 
Das studentische Mitglied des Prüfungsausschusses wirkt bei der Bewertung, Anerkennung und 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, bei der Festlegung von Prüfungsaufgaben und 
der Bestellung von Prüferinnen bzw. Prüfern und Beisitzerinnen bzw. Beisitzern nicht mit. 

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen 
beizuwohnen. 

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(7)  Einzelne Personen, die nicht Mitglieder des Prüfungsausschusses sind, können  zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten wegen ihrer Sachkunde von der oder dem Vorsitzenden zu den Sitzungen 
des Prüfungsausschusses eingeladen werden. In diesem Rahmen wird diesen von der oder dem 
Vorsitzenden Rederecht erteilt. Sie unterliegen der Amtsverschwiegenheit gemäß Abs. 6. 

§ 6 
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer. 
Er kann die Bestellung der bzw. dem Vorsitzenden übertragen. Zur Prüferin oder zum Prüfer darf 
nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelor- oder Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt und, sofern nicht wichtige Gründe eine Abweichung erfordern, in 
dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine Lehrtätigkeit ausgeübt hat. Zur Beisitzerin 
bzw. zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprüfung 
oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(3) Die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen und 

Kandidaten die Namen der Prüferinnen und Prüfer rechtzeitig, mindestens vier Wochen vor dem 
Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung durch Aushang ist 
ausreichend. 

(4) Für die Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer gelten § 5 Abs. 6, Sätze 2 und 3 
entsprechend. 

§ 7 
Anerkennung und Anrechnung von Studienleistungen und Prüfungsleistungen 

(1) Leistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen, 
an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengängen an 
ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind, werden 
auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen kein wesentlicher 
Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Die anerkannten Leistungen werden 
als Studien- oder Prüfungsleistungen in Modulen dieser Prüfungsordnung angerechnet; sie können 
auch in Form eigener Module auf den Wahlpflichtbereich des Studiengangs angerechnet werden. 
Auf Antrag werden sonstige Kenntnisse und Qualifikationen höchstens bis zur Hälfte der Studien- 
und Prüfungsleistungen auf der Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkannt, wenn diese 
Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen sollen, nach Inhalt und 
Niveau gleichwertig sind. 
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(2) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im 
Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im konkreten Falle des Studienganges 
Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of 
Arts werden die in den jeweiligen Auslandsjahren (deutsche Studierende: 2. Studienjahr; 
französische Studierende: 3. Studienjahr) erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen jeweils 
direkt auch den Studienkonten an der Heimathochschule gutgeschrieben. Es gilt wie in den 
Semestern, die an der Heimathochschule verbracht werden, das Prinzip der doppelten 
Buchführung an beiden Hochschulen. Im Übrigen kann bei Zweifeln das International Center sowie 
die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

(3) Für die Anerkennung und Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in 
Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(4) Über Anträge auf Anerkennung und Anrechnung nach den Absätzen 1 bis 3 entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Die Studierenden haben die für die Anerkennung und Anrechnung 
erforderlichen Unterlagen in der vom Prüfungsausschuss festgelegten Form vorzulegen. Über 
entsprechende Anträge ist innerhalb von drei Monaten nach vollständiger Vorlage aller 
erforderlichen Informationen zu dem jeweiligen Antrag zu entscheiden. Der Prüfungsausschuss 
kann die Entscheidung über die Anerkennung und Anrechnung auf die 
Prüfungsausschussvorsitzende oder den Prüfungsausschussvorsitzenden übertragen.  

(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – soweit die 
Notensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote 
einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk "bestanden" 
aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.  

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. 

(7) Wird die Anerkennung oder Anrechnung versagt, so ist dies zu begründen und der Antragstellerin 
oder dem Antragsteller unverzüglich schriftlich mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen 
mitzuteilen. 

§ 8 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn die Kandidatinnen oder 
Kandidaten zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheinen oder wenn sie nach 
Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn eine 
schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird. Die 
Kandidatinnen und Kandidaten können sich von Modulprüfungen bis spätestens eine Woche vor 
dem jeweiligen Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen von der Prüfung abmelden. Diese 
Regelung gilt nicht für die Abschlussarbeit. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 Satz 1 und 2 geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit der Kandidatinnen bzw. Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen 
Attestes, aus dem sich die Prüfungsunfähigkeit ergibt, verlangt werden. Die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses kann im Einzelfall die Vorlage eines Attestes einer oder eines vom 
Prüfungsausschuss benannten Vertrauensärztin oder Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der 
Prüfungsausschuss die Gründe nicht an, wird den Kandidatinnen bzw. Kandidaten dies schriftlich 
mitgeteilt. 

(3) Versucht die Kandidatin bzw. der Kandidat, das Ergebnis ihrer bzw. seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von 
der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer getroffen und von ihr bzw. ihm oder dem jeweilig 
Aufsichtführenden aktenkundig gemacht. In schwerwiegenden Fällen oder im Wiederholungsfall 
kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Fakultätsrates darüber hinaus die bisherigen 
Teilprüfungen für nicht bestanden erklären, oder das Recht zur Wiederholung der Prüfung 
aberkennen und die gesamte Prüfung für endgültig nicht bestanden erklären. Eine Kandidatin oder 
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ein Kandidat, die bzw. der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen 
Prüferin oder dem Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Gründe für den Ausschluss sind 
aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin 
oder den Kandidaten von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. Vor einer 
Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(4) Die Kandidatinnen und Kandidaten können innerhalb von 4 Wochen verlangen, dass 
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. 

(5) Belastende Entscheidungen sind den Kandidatinnen und Kandidaten unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

II. Bachelorprüfung 
 

§ 9 
Zulassung 

Zur Bachelorprüfung ist zugelassen, wer 
- an der Bergischen Universität Wuppertal für den Studiengang Angewandte Kultur- und 

Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts eingeschrieben oder 
gemäß § 52 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist, 

- eine Erklärung vorgelegt hat, aus der hervorgeht, dass im Studiengang Angewandte Kultur- und 
Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts an einer Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes keine nach dieser Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden wurde und dass die oder der Studierende sich in keinem anderen 
Prüfungsverfahren in demselben Studiengang befindet; entsprechendes gilt für Studiengänge, die 
eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen. 

§ 10 
Umfang und Art der Bachelorprüfung 

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus dem erfolgreichen Abschluss der Module und der 
Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis). Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 180 LP in den 
Modulen und Modulabschlussprüfungen gemäß der Modulbeschreibung (Anhang) erworben 
worden sind. Die Modulbeschreibung ist Bestandteil dieser Prüfungsordnung. Die Modulprüfungen 
werden studienbegleitend abgelegt, das Leistungspunktekonto (§ 14 Abs. 1) wird beim 
Prüfungsausschuss geführt. 

(2) Die Bachelorprüfung erstreckt sich im Einzelnen auf die Bereiche: 
 

Erstes Studienjahr 
 
Säule Kultur  
DE-FR DF Deutsch-französische Studien 8 LP 
FRZ-C1bi Grundlagen französischer Literaturwissenschaft 8 LP 
GER1b Grundlagen germanistischer Literaturwissenschaft 9 LP 

Es sind 9 LP in einem der nachfolgenden Module zu erwerben: 
GES-P3b Frühe Neuzeit – Themen, Methoden, Quellen 9 LP 
GES-P4b Neue und Neueste Zeit  9 LP 

Säule Wirtschaft  
BWiWi 1.13kBA Einführung in die Wirtschaftswissenschaft 4 LP 
BWiWi 1.1 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre I (Rechnungswesen) 9 LP 

Säule Sprachpraxis  
FRZ-SP-1 FRZ Sprachpraxis 1 8 LP 
FRZ-SP-W1 Sprachpraxis Wirtschaft 1 5 LP 
 

Zweites Studienjahr (an der Universität Besançon)": 60 LP 
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Drittes Studienjahr  
  

Säule Kultur  
FRZ-K3 FRZ-Kultur Binational 7 LP 
GER4b Neuere deutsche Literatur I 6 LP 

Es sind 7 LP in einem der nachfolgenden Module zu erwerben: 
GES-W3b Internationale Beziehungen 7 LP 
GES-W4b Europäische Einigung 7 LP 
GES- W5b Politische Ideen und Rechtsvorstellungen 7 LP 
GES-W11b Technik und Industrie 7 LP 

Säule Wirtschaft  
BWiWi 1.2 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II (Produktion und Marketing) 9 LP 

Es sind 9 LP in einem der nachfolgenden Module zu erwerben: 
BWiWi 1.3 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre III (Finanzierung, Investition, 

Organisation und Unternehmensführung) 
9 LP 

BWiWi 1.6 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre III (Wirtschaftspolitik) 9 LP 
Säule Sprachpraxis  
Französische Studienrede 
D-Kurs Deutschkurs – SLI binational 8 LP 
ANG-A-DF Englisch Sprachpraxis 5 LP 

Deutsche Studierende 
FRZ-SP-2 FRZ Sprachpraxis 2 8 LP 
ANG-A-DF Englisch Sprachpraxis 5 LP 

Abschlussarbeit  
BA-Thesis Bachelor-Thesis 9 LP 

 
(4) Auf der Grundlage der Modulbeschreibung (Anhang) wird ein Modulhandbuch erstellt. Das 

Modulhandbuch enthält verbindliche und detaillierte Angaben zu 
 den zu erwerbenden Lernergebnissen, 
 den strukturierenden Modulkomponenten, insbesondere Inhaltsbeschreibungen sowie 

Veranstaltungsformen und -umfang, sowie ggf. eine Teilnahmeverpflichtung und den 
geforderten Umfang der Teilnahme an den Lehrveranstaltungen, 

 der Verteilung der Arbeitslasten für die Vorbereitung der Teilnahme an den und die 
Nachbereitung der Veranstaltungen auf die einzelnen Modulkomponenten, 

 den verpflichtenden oder empfohlenen Voraussetzungen für die Teilnahme an 
Veranstaltungen und Prüfungen, 

 den Wahlmöglichkeiten zwischen den alternativen Modulkomponenten, 
 dem Umfang der Arbeitslast der Modulprüfungen und unbenoteten Studienleistungen, soweit 

dieser nicht schon in der ausgewiesenen Arbeitslast der Modulkomponenten enthalten ist, 
sowie 

 ergänzende Aussagen, die das Studium und die Prüfungen näher beschreiben. 
Das Modulhandbuch ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen. Es ist bei Bedarf und unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Absatzes 2 und der Modulbeschreibung (Anhang) an diese 
anzupassen. 

§ 11 
Prüfungen, Nachweise und Leistungspunkte 

(1) In den Modulprüfungen soll die Kandidatin oder der Kandidat die zu erwerbenden Lernergebnisse 
nachweisen. Die Modulprüfungen werden nach Maßgabe der Modulbeschreibungen (Anhang) 
durchgeführt. 

(2) Die LP werden entsprechend der in den Modulbeschreibungen aufgeführten Nachweise verbucht. 
Die Prüfungen sind nach § 16 Abs. 1 zu benoten. 
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(3) Prüfungen, die nach Maßgabe der Modulbeschreibung in ihrer Wiederholbarkeit eingeschränkt 
sind, sind jeweils von zwei Prüferinnen oder Prüfern zu bewerten. Hiervon kann abgewichen 
werden, wenn bei Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine 
Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Note der Prüfung ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen. 

(4) Die Bewertung der schriftlichen Prüfungen gemäß Absatz 2 ist dem Kandidaten oder der 
Kandidatin nach spätestens 6 Wochen mitzuteilen. 

(5) Die Prüfungen des Absatzes 3 können, wenn sie nicht bestanden sind oder als nicht bestanden 
gelten entsprechend der Angabe in der jeweiligen Modulbeschreibung (Anhang) uneingeschränkt, 
ein- oder zweimal wiederholt werden. Die Abschlussarbeit (Thesis) kann nur einmal wiederholt 
werden. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung ist nicht zulässig.  

(6) Die Form, in der unbenotete Studienleistungen in den Komponenten eines Moduls erworben 
werden können, wird vorbehaltlich einer Festlegung in der Prüfungsordnung oder der 
Modulbeschreibung von den Lehrenden bei der Ankündigung der Veranstaltung festgelegt. Die 
Prüferinnen und Prüfer bzw. Lehrenden sind angehalten, den Umfang der unbenoteten 
Studienleistungen und der dazu notwendigen Vorbereitungen so zu gestalten, dass sie den durch 
die Anzahl der LP vorgegebenen Arbeitsumfang nicht überschreiten. 

(7) Eine Prüfung findet grundsätzlich in der Sprache der zugehörigen Lehrveranstaltung statt. Auf 
Durchführung der Prüfung in einer anderen Sprache als der in der zugehörigen Lehrveranstaltung 
besteht kein Anspruch. Auf Antrag kann die Prüfung nach Wahl der Kandidatin oder des 
Kandidaten mit Zustimmung des Prüfungsausschusses auch in einer anderen Sprache abgefasst 
werden bzw. stattfinden.  

§ 12 
Nachteilsausgleich 

(1) Machen die Kandidatinnen und Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie wegen 
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage sind, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses den Kandidatinnen und Kandidaten zu gestatten, gleichwertige 
Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

(2) Für Schwerbehinderte im Sinne des Sozialgesetzbuches IX, für Körperbehinderte und für 
chronisch Kranke sind Ausnahmen von den prüfungsrechtlichen und -organisatorischen 
Regelungen und Fristen zu treffen, die die Behinderung oder chronische Erkrankung angemessen 
berücksichtigen. Der Antrag ist mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung zu verbinden. 

(3) Für Studierende, für die die Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des 
Mutterschutzgesetzes gelten oder für die die Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
(BEEG) über die Elternzeit greifen, legt der Prüfungsausschuss die in dieser Prüfungsordnung 
geregelten Prüfungsbedingungen auf Antrag der oder des Studierenden unter Berücksichtigung 
des Einzelfalls fest. 

§ 13 
Prüfungsformen 

Prüfungen können nach Maßgabe der Modulbeschreibung in den nachfolgend aufgeführten und 
geregelten Formen abgelegt werden. Sehen Modulbeschreibungen alternative Prüfungsformen vor, 
erfolgt die Festlegung der Prüfungsform nach Maßgabe der Modulbeschreibung. 

1. Mündliche Prüfungen 
 a) In mündlichen Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Kandidatinnen oder Kandidaten 

Zusammenhänge der Prüfungsgebiete erkennen und darstellen können sowie spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermögen. 
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 b) Mündliche Prüfungen sind vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer 
sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers als Einzelprüfung abzulegen. Von 
der Gegenwart eines Beisitzers oder einer Beisitzerin kann abgewichen werden, wenn bei 
Nicht-Bestehen der jeweiligen Prüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit 
besteht. Darüber hinaus sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder 
Prüfern oder von einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin 
oder eines sachkundigen Beisitzers abzunehmen, wenn die Nachvollziehbarkeit der 
mündlichen Prüfung nicht gesichert ist. Die Dauer der mündlichen Prüfung ist durch die 
Modulbeschreibungen zwischen 20 und 60 Minuten festzulegen.  

 c) Die Prüferin oder der Prüfer legt die Note der mündlichen Prüfung aufgrund der erbrachten 
Gesamtleistung gemäß § 16 Abs. 1 fest. Vor der Festsetzung der Note haben die Prüferinnen 
oder Prüfer die Beisitzerin oder den Beisitzer zu hören. 

 d) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Ergebnis der Prüfung ist den Kandidatinnen und Kandidaten im Anschluss an 
die mündliche Prüfung bekannt zu geben. 

 e) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörerinnen und Zuhörer 
zugelassen, es sei denn, die Kandidatin oder der Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

2. Schriftliche Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) 
 a) In schriftlichen Prüfungen unter Aufsicht (Klausuren) soll festgestellt werden, ob die 

Kandidatinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einem begrenzten Zeitrahmen mit 
begrenzten Hilfsmitteln eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe zu lösen. Die Dauer 
der Klausuren ist durch die Modulbeschreibungen zwischen 60 und 240 Minuten festzulegen. 
Die Aufgaben sind so zu stellen, dass bei der Bearbeitung grundlegende Kenntnisse zu Inhalten 
und Methoden des Faches sowie die Fähigkeit nachgewiesen werden können, Wissen im Sinne 
der gestellten Aufgabe anzuwenden. 

 b) Schriftliche Prüfungen in Form von Klausuren sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen oder 
Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-Bestehen der jeweiligen 
Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die Bewertung erfolgt 
gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Prüfung (Klausur) 
aus dem arithmetischen Mittel der von den Prüfern vergebenen Noten. Die Bekanntgabe der 
Bewertung erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit 
zur Einsicht in ihre Klausurarbeit zu geben. 

3. Prüfungen durch schriftliche Hausarbeiten 
 a) In Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten soll festgestellt werden, ob die 

Kandidatinnen oder Kandidaten in der Lage sind, in einer begrenzten Zeit eine den 
Anforderungen entsprechende Aufgabe inhaltlich und methodisch selbständig zu bearbeiten 
und das Ergebnis fachlich und sprachlich angemessen darzustellen. Thema, Umfang und 
Bearbeitungszeit der schriftlichen Hausarbeit werden von einer Prüferin oder einem Prüfer 
festgelegt. 

 b) Prüfungen in Form von schriftlichen Hausarbeiten sind grundsätzlich durch zwei Prüferinnen 
oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-Bestehen der 
jeweiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit besteht. Die 
Bewertung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 c) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der schriftlichen Hausarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der von den Prüfern vergebenen Noten. Die Bekanntgabe der Bewertung 
erfolgt innerhalb von sechs Wochen nach dem Abgabetermin. Innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit zur Einsicht in 
ihre schriftliche Hausarbeit zu geben.  
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4. Elektronische Prüfungsarbeiten  
 a) Eine „E-Prüfung“ ist eine Prüfung, deren Erstellung, Durchführung und Auswertung (mit 

Ausnahme der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine „E-Prüfung“ ist zulässig, sofern 
sie dazu geeignet ist nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin bzw. der Prüfungskandidat 
die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und 
die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch 
andere Prüfungsformen ergänzt werden. 

 b) Die „E-Prüfung“ ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder 
Protokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in 
die mindestens die Namen der Protokollführerin oder Protokollführer sowie der 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie evtl. 
besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Es muss sichergestellt werden, dass die 
elektronischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet 
werden können. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 21 
die Möglichkeit der Einsichtnahme in die computergestützte Prüfung sowie in das von ihnen 
erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich der Musterlösung, das 
Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren. 

 c) Den Studierenden ist vor der Prüfung Gelegenheit zu geben, sich mit den Prüfungsbedingungen 
und dem Prüfungssystem vertraut zu machen. 

 d) Prüfungen in Form von elektronischen Prüfungsarbeiten sind grundsätzlich durch zwei 
Prüferinnen oder Prüfer zu bewerten. Hiervon kann abgewichen werden, wenn bei Nicht-
Bestehen der jeweiligen Modulprüfung noch mindestens eine Wiederholungsmöglichkeit 
besteht. Die Bewertung erfolgt gemäß § 16 Abs. 1. 

 e) Bei Bewertung durch mehrere Prüfer ergibt sich die Note der elektronischen Prüfungsarbeit aus 
dem arithmetischen Mittel der von den Prüfern vergebenen Noten. Die Bekanntgabe der 
Bewertung erfolgt innerhalb von acht Wochen nach dem Prüfungstermin. Innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe der Bewertung ist den Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit 
zur Einsicht in ihre elektronischen Prüfungsarbeiten zu geben. 

5. Prüfungen im Antwortwahlverfahren  
 a) In Prüfungen im Antwortwahlverfahren löst die Kandidatin oder der Kandidat unter Aufsicht 

schriftlich gestellte Fragen durch die Angabe der zutreffend befundenen Antworten aus einem 
Katalog vorgegebener Antwortmöglichkeiten. Das Antwortwahlverfahren wird in dazu 
geeigneten Modulen auf Antrag der Prüferinnen und Prüfer mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses angewandt. 

 b) Die Prüfungsfragen müssen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden Kenntnisse 
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlässige Prüfungsergebnisse ermöglichen. 

 c) Die Festlegung der Prüfungsfragen und der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten 
(Prüfungsaufgaben) erfolgt durch die Prüferinnen und Prüfer. Dabei ist schriftlich festzuhalten, 
welche der Antwortmöglichkeiten als zutreffende Lösung der Prüfungsfragen anerkannt 
werden. 

 d) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat mindestens 60 % der 
gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat oder wenn die Zahl der von der Kandidatin 
oder dem Kandidat zutreffend beantworteten Fragen um nicht mehr als 15 % die 
durchschnittlichen Prüfungsleistungen der Kandidatinnen und Kandidaten unterschreitet, die im 
zurückliegenden, drei Prüfungstermine umfassenden Vergleichszeitraum erstmalig an der 
Prüfung teilgenommen haben. 

 e) Die Leistungen in der schriftlichen Prüfung sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das 
Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl gemäß Punkt d) zutreffend beantworteter 
Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note 
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  sehr gut  (1,0)  wenn mindestens 98 %,   

   (1,3) wenn mindestens 93 %  bis 97 % 

  gut  (1,7)  wenn mindestens 89 %  bis 92 %, 

   (2,0)  wenn mindestens 85 % bis 88 %, 

   (2,3) wenn mindestens 81 %  bis 84 %, 

  befriedigend  (2,7) wenn mindestens 77 %  bis 80 %, 

   (3,0) wenn mindestens 73 %  bis 76 %, 

   (3,3) wenn mindestens 69 % bis 72 %, 

  ausreichend  (3,7) wenn mindestens 65 % bis 68 %, 

   (4,0) wenn mindestens 60 % bis 64 % 

  der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden.  

Die Note lautet "nicht ausreichend" (5,0), wenn die erforderliche Mindestzahl gemäß Buchstabe 

d) zutreffend beantworteter Prüfungsfragen nicht erreicht wurde. Bei einer von 60 % 

abweichenden Mindestbestehensgrenze sind die Prozentpunkte proportional anzupassen.  

 f) Die Bewertung der Prüfung hat folgende Angaben zu enthalten:  
  1. die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prüfling zutreffend beantworteten 

Prüfungsfragen, 
  2. die erforderliche Mindestzahl zutreffend zu beantwortender Prüfungsfragen 

(Bestehensgrenze), 
  3. im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten 

Fragen die Mindestanforderungen übersteigt, 
  4. die von der Kandidatin oder dem Kandidaten erzielte Note. 
 g) Die Prüferinnen und Prüfer haben bei der Auswertung der Prüfungsleistungen darauf zu achten, 

ob sich auf Grund der Häufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prüfungsfragen 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Prüfungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich 
nach der Durchführung der Prüfung, dass einzelne Prüfungsfragen oder Antwortmöglichkeiten 
fehlerhaft formuliert wurden, gelten die betreffenden Prüfungsaufgaben als nicht gestellt. Die 
Zahl der Prüfungsaufgaben vermindert sich entsprechend; bei der Bewertung ist die 
verminderte Aufgabenzahl zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prüfungsaufgaben darf 
sich nicht zum Nachteil der Prüflinge auswirken. 

6. Präsentation mit Kolloquium  
 a) In Prüfungen in Form einer Präsentation mit Kolloquium soll festgestellt werden, ob die 

Kandidatin oder der Kandidat ein fachliches oder praktisches Thema selbständig bearbeiten 
und das Ergebnis einem Fachpublikum darstellen und vermitteln kann sowie in einer Diskussion 
erläutern bzw. argumentativ zu verteidigen vermag. 

 b) Die Regelungen unter Nr. 1 Buchstaben b) – e) gelten entsprechend. 

7. Sammelmappe  
 a) Bei der Prüfungsform der Sammelmappe erarbeitet die Kandidatin oder der Kandidat mehrere 

über ein oder mehrere Semester verteilte Aufgabenstellungen in Form von bearbeiteten 
Übungsaufgaben, Protokollen, Vorträgen oder anderen Leistungen, die auf ein Modul bezogen 
auch aus mehreren Modulkomponenten und Lehrveranstaltungen stammen können. 

 b) Die Ergebnisse der Einzelleistungen werden durch eine Prüferin oder einen Prüfer, die oder der 
nach § 6 bestellt wird, in einer Gesamtbetrachtung begutachtet und bewertet. Die 
Modulbeschreibungen können über diese Form der Sammelmappe mit Begutachtung hinaus 
festlegen, dass Begutachtung und Bewertung der gesamten Sammelmappe mit einer 
abschließenden Einzelleistung in Form entweder einer mündlichen Prüfung, einer schriftlichen 
Prüfung (Klausur) oder einer Hausarbeit nach den an anderer Stelle der Prüfungsordnung 
getroffenen Regelungen verbunden ist. Die gemäß § 16 festzulegende Note schließt alle im 
Rahmen der Sammelmappe erbrachten Leistungen ggf. einschließlich der vorgenannten 
abschließenden Prüfung ein. 
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 c) Die Modulbeschreibungen können festlegen, dass die Einzelleistungen der Sammelmappe 
durch die jeweilige Lehrende oder den jeweiligen Lehrenden unverbindlich vorbegutachtet und 
vorbewertet werden, die oder der für diese Vorbegutachtung und Vorbewertung zur Prüferin 
oder zum Prüfer nach § 6 bestellt ist. Sofern die Zahl der geforderten Einzelleistungen die 
Anzahl der Modulkomponenten nicht übersteigt, können die Modulbeschreibungen zudem 
festlegen, dass diese Vorbegutachtungen von Einzelleistungen gegenüber dem 
Prüfungsausschuss dokumentiert werden, der diese Vorbewertung der Prüferin oder dem 
Prüfer für die abschließende Gesamtbegutachtung und -bewertung der Sammelmappe zur 
Verfügung stellt. 

 d) Sofern die Modulbeschreibungen keine Festlegungen zu Form, Frist und Dokumentation der zu 
erbringenden Einzelleistungen treffen, gibt der Prüfungsausschuss zu geeigneter Zeit, in der 
Regel spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit, bekannt, in welcher Form und Frist die 
Einzelleistungen der Sammelmappe zu erbringen, auf welche Weise sie zu dokumentieren sind 
und ggf. durch die zur Prüferin bestellte Lehrende oder den zum Prüfer bestellten Lehrenden 
vorzubegutachten sind. 

 e) Muss eine Prüfung in Form einer Sammelmappe wiederholt werden, so legt die für die 
Gesamtbegutachtung und -bewertung bestellte Prüferin oder der hierzu bestellte Prüfer 
gegebenenfalls fest, welche der in der Sammelmappe nachzuweisenden Einzelleistungen nicht 
wiederholt werden müssen, und macht dies aktenkundig. Die nicht zu wiederholenden 
Einzelleistungen müssen für die erneute Gesamtbegutachtung und -bewertung erneut 
vorgelegt werden. 

8. Integrierte Prüfungen  
 a) In integrierten Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Kandidat oder die Kandidatin in einem 

begrenzten Zeitraum eine den Anforderungen entsprechende Aufgabe lösen und das Ergebnis 
anschließend im Zusammenhang des Prüfungsgebietes darstellen kann sowie spezielle 
Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzuordnen und zu beantworten vermag. 

 b) Die Aufgabenstellung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten vier Wochen vor dem 
Prüfungstermin zur Vorbereitung einer Präsentation schriftlich mitgeteilt. Die integrierte Prüfung  
beinhaltet einen freien Vortrag, an den sich ein mündlicher Prüfungsteil entsprechend Nr.1 
Buchstabe b) – e) unmittelbar anschließt. 

9. Fachpraktische Prüfungen 
  Mit fachpraktischen Prüfungen soll festgestellt werden, ob die Kandidatin oder der Kandidat 

über die in dem jeweiligen Fachgebiet notwendigen fachpraktischen Qualifikationen verfügt. Die 
Prüfung ist so zu gestalten, dass sie sowohl die praktische Darstellung als auch die mündliche 
oder Anfertigung einer schriftlichen Arbeit unter Aufsicht umfasst. Ziffer 1 und 2 gelten 
entsprechend. 

§ 14 
Erfassung und Anrechnung von Leistungspunkten 

(1) Für jeden Kandidaten und jede Kandidatin richtet der Prüfungsausschuss ein 
Leistungspunktekonto ein. Im Leistungspunktekonto werden die erworbenen LP sowie die mit 
Modulprüfungen und der Abschlussarbeit verbundenen Benotungen erfasst (§ 10 Abs. 1). Die 
individuell erkennbaren Leistungen werden durch die Prüferinnen bzw. Prüfer in einer vom 
Prüfungsausschuss vorgegebenen Form den Studierenden bescheinigt oder dem 
Prüfungsausschuss mitgeteilt. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten können die 
Kandidatinnen und Kandidaten in den Stand ihrer Konten Einblick nehmen. 

(2)  Der Anspruch auf Anrechnung erlischt zu dem Zeitpunkt, in dem sich der Kandidat oder die 
Kandidatin zur Prüfung anmeldet und sich dadurch ins Prüfungsverfahren begibt.  

(3) Leistungen können zum Erwerb des Abschlusses innerhalb des Studienganges Angewandte 
Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts nicht 
mehrfach angerechnet werden.  
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§ 15 
Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis)  

(1) Die Abschlussarbeit soll zeigen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten ihr Fach beherrschen und 
in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus ihrem Fach in einer 
begrenzten Zeit selbständig und wissenschaftlich zu bearbeiten und das Ergebnis fachlich und 
sprachlich angemessen darzustellen. Voraussetzung für die Ausgabe des Themas der 
Abschlussarbeit ist der Nachweis von mindestens 100 LP gemäß § 10. Die Abschlussarbeit kann 
in Absprache mit dem Prüfer oder der Prüferin wahlweise in deutscher oder französischer Sprache 
verfasst werden. Im Anhang der Arbeit muss sich ein Resümee der Ergebnisse der Arbeit in der 
jeweils anderen Sprache befinden. 

(2) Das Thema der Abschlussarbeit wird von gemäß § 6 Abs. 1 vom Prüfungsausschuss bestellten 
Prüferinnen und Prüfern festgelegt. Die Abschlussarbeit wird von diesen Prüferinnen und Prüfern 
betreut. Die Betreuung kann von bestellten Prüferinnen und Prüfern beider Partneruniversitäten 
übernommen werden. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, ein Thema 
für die Abschlussarbeit vorzuschlagen. Auf die Vorschläge der Kandidatinnen und Kandidaten soll 
nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. Die Vorschläge begründen jedoch keinen 
Anspruch. 

(3) Auf Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten sorgt die bzw. der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses dafür, dass die Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig ein Thema für 
eine Abschlussarbeit erhalten. 

(4) Die Ausgabe des Themas der Abschlussarbeit erfolgt auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten über die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt 
der Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Abschlussarbeit beträgt drei Monate. Thema und Aufgabenstellung 
müssen so beschaffen sein, dass die zur Bearbeitung vorgegebene Frist eingehalten werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Im Ausnahmefall kann der Prüfungsausschuss einmalig auf begründeten 
Antrag der Kandidatinnen und Kandidaten die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu vier 
Wochen verlängern. 

(6) Bei der Abgabe der Abschlussarbeit hat die Kandidatin bzw. der Kandidat schriftlich zu versichern, 
dass sie ihre bzw. er seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen 
Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat und die Regelungen des § 9 zu 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß, insbesondere die Möglichkeit des 
endgültigen Verlustes des Prüfungsanspruches und des endgültigen Nichtbestehens im Fall einer 
schwerwiegenden oder wiederholten Täuschung zur Kenntnis genommen hat. 

 (7) Die Abschlussarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuss in dreifacher Ausfertigung abzuliefern; 
der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Eine elektronische Fassung der Abschlussarbeit 
sowie der bei empirischen Arbeiten verwendeten Daten ist in einem mit dem Prüfungsausschuss 
abzustimmenden Dateiformat zur Plagiatskontrolle auf einem vom Prüfungsausschuss 
festzulegenden Datenträger der gedruckten Fassung beizufügen. Wird die Abschlussarbeit nicht 
fristgemäß abgeliefert, gilt sie gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(8) Die Abschlussarbeit ist von zwei Prüferinnen bzw. Prüfern zu begutachten und zu bewerten. Eine 
bzw. einer der Prüfer soll diejenige bzw. derjenige sein, die bzw. der das Thema festgelegt und die 
Arbeit betreut hat. Die zweite Prüferin oder der zweite Prüfer wird von der bzw. dem Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses bestimmt. Dem Betreuer bzw. der Betreuerin der Arbeit wird eine 
Vorschlagsmöglichkeit für die zweite Prüferin bzw. den zweiten Prüfer eingeräumt. Die einzelne 
Bewertung ist entsprechend § 16 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note der 
Abschlussarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern die 
Differenz nicht mehr als 1,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 1,0, wird vom 
Prüfungsausschuss eine dritte Prüferin bzw. ein dritter Prüfer zur Bewertung der Abschlussarbeit 
bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Abschlussarbeit aus dem arithmetischen Mittel der 
beiden besseren Noten gebildet. Die Abschlussarbeit kann jedoch nur dann als "ausreichend" oder 
besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten "ausreichend" oder besser sind. Ist die 
Benotung der Abschlussarbeit nicht mindestens "ausreichend", ist die Abschlussarbeit nicht 
bestanden und deshalb zu wiederholen. 
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(9) Die Abschlussarbeit kann einmal wiederholt werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten erhalten 
in diesem Fall ein neues Thema. Eine Rückgabe des Themas der zweiten Abschlussarbeit in der 
in Absatz 5 Satz 3 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten 
bei der Anfertigung ihrer ersten Abschlussarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht 
hatten. 

(10) Die Bewertung der Abschlussarbeit ist den Kandidatinnen und Kandidaten spätestens acht 
Wochen nach Abgabe mitzuteilen. 

(11) Die Abschlussarbeit wird mit 9 LP verrechnet. 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten und Bestehen der Bachelorprüfung 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der jeweiligen Prüferin oder dem 
jeweiligen Prüfer festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden: 
1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht; 
4 = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 

mehr genügt. 
 Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen 

oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 gebildet werden. Die Bildung der Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 
5,3 ist dabei ausgeschlossen.  

(2) Die Modulnote lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 = nicht ausreichend. 
Bei Bildung einer Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle 
weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(3) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung ergibt sich aus dem nach LP gewichteten arithmetischen 
Mittel der Modulnoten sowie der Note der Abschlussarbeit. 

 Bei Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote einer bestandenen 
Bachelorprüfung lautet: 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 = gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 = befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

(4) An Stelle der Gesamtnote "sehr gut" nach Absatz 3 wird das Gesamturteil "mit Auszeichnung 
bestanden" erteilt, wenn die Abschlussarbeit mit 1,0 bewertet und der Durchschnitt aller anderen 
Noten der Bachelorprüfung nicht schlechter als 1,3 ist.  

§ 17 
Zusatzleistungen 

(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten können weitere als die vorgeschriebenen Module absolvieren.  
(2) Als Zusatzleistung gelten Module dieses Bachelorstudiengangs, die zusätzlich erfolgreich 

abgeschlossen werden. Zusätzlich erfolgreich abgeschlossene Module aus anderen 
Studiengängen können nur in Abstimmung mit dem Prüfungsausschuss als Zusatzleistung 
gewertet werden. Zusatzleistungen werden auf Antrag auf dem Zeugnis dokumentiert. Diese LP 
und Benotungen werden bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen. 
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§ 18 
Zeugnis 

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen 
nach dem Abschluss aller Module ein Zeugnis ausgestellt, das die einzelnen Modulnoten, die 
Gesamtnote, die Note und das Thema der Abschlussarbeit enthält. Auf Antrag der Kandidatinnen 
und Kandidaten werden in das Zeugnis auch die Ergebnisse der Prüfungen der Zusatzleistungen 
und die bis zum Abschluss der Bachelorprüfung benötigte Fachstudiendauer aufgenommen. Das 
Zeugnis ist von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Als 
Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Leistung zum Erwerb von LP 
erbracht wurde. 

(2) Ist die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden oder gilt sie als endgültig nicht bestanden, erteilt 
die bzw. der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin bzw. dem Kandidaten hierüber 
einen schriftlichen Bescheid. 

(3) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Bachelorprüfung ist mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Bachelorprüfung nicht bestanden, wird ihr bzw. ihm auf 
Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine schriftliche Bescheinigung 
ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen, deren Noten und die zugehörige Anzahl von 
Prüfungsversuchen sowie die zum Bestehen der Bachelorprüfung noch fehlenden LP enthält und 
erkennen lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist. 

§ 19 
Bachelorurkunde 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird den Kandidatinnen und Kandidaten die Bachelorurkunde mit 
dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Bachelorgrades gemäß 
§ 2 beurkundet. 

(2) Die Bachelorurkunde wird von der Dekanin bzw. dem Dekan der Geistes- und 
Kulturwissenschaften sowie von der bzw. dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität versehen. 

(3) Die Bergische Universität Wuppertal stellt ein Diploma Supplement (DS) entsprechend dem 
"Diploma Supplement Model" der Europäischen Kommission, des Europarates und der 
UNESCO/CEPES aus. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) wird der 
zwischen der Kultusministerkonferenz der Länder und der Hochschulrektorenkonferenz 
abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung verwendet. Auf Antrag der Kandidatin oder des 
Kandidaten händigt die Bergische Universität Wuppertal zusätzlich zur Ausstellung des Diploma 
Supplement Übersetzungen der Urkunden und Zeugnisse in englischer Sprache aus. 

(4) Die Notenverteilungsskala des Bachelorstudiengangs Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: 
Deutsch-Französisch wird gemäß den Vorgaben des ECTS Leitfadens in der aktuell gültigen 
Fassung in einer Tabelle dargestellt. 

 

III. Schlussbestimmungen 
 

§ 20 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 
Aberkennung des Bachelorgrades 

(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat beim Erwerb der LP getäuscht und wird diese Tatsache erst 
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten 
für diejenigen Leistungen, bei deren Erbringung getäuscht wurde, entsprechend berichtigen und 
die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zum Erwerb von LP nicht erfüllt, ohne dass die 
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch erfolgreichen Erwerb der LP 
geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
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(3) Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
(4) Das unrichtige Zeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues Zeugnis zu erteilen. Eine 

Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von drei Jahren nach 
Ausstellung des Zeugnisses ausgeschlossen. 

(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Bachelorgrad abzuerkennen 
und die Bachelorurkunde einzuziehen. 

§ 21 
Einsicht in die Prüfungsakten 

Den Studierenden wird auf Antrag nach einzelnen Prüfungen Einsicht in ihre Prüfungsarbeiten, 
Bewertungen und Begutachtungen gewährt. Der Antrag muss binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
des Prüfungsergebnisses gestellt werden. Näheres regelt der Prüfungsausschuss. 

§ 22 
Übergangsbestimmungen  

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 
2020/2021 erstmalig für den Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-
Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts an der Bergischen Universität Wuppertal 
eingeschrieben sind.  

(2) Studierende, die ihr Studium nach der Prüfungsordnung vom 13.12.2016 (Amtl. Mittlg. 122/16) 
aufgenommen haben, können ihre Modulprüfungen einschließlich der Abschlussarbeit bis zum 
30.09.2023 ablegen, es sei denn, dass sie die Anwendung dieser neuen Prüfungsordnung beim 
Prüfungsausschuss beantragen. Der Antrag auf Anwendung der neuen Prüfungsordnung ist 
unwiderruflich. 

§ 23 
In-Kraft-Treten, Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen als 
Verkündungsblatt der Bergischen Universität Wuppertal in Kraft.  

__________________ 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät der Geistes- und 
Kulturwissenschaften vom 16.12.2020 

 

Wuppertal, den 22.12.2020 

Der Rektor 
der Bergischen Universität Wuppertal 

Universitätsprofessor Dr. Dr. h.c. Lambert T. Koch 
 

 



Anlage der Prüfungsordnung 

Umrechnung der Einzelnoten im Studiengang 

Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch 

an der Bergischen Universität Wuppertal und an der Université de Franche-Comté 

 

Deutsche Notenwerte Französische Notenwerte 

sehr gut 1,0 > 15,9 

sehr gut 1,1 15,7 

sehr gut 1,2 15,4 

sehr gut 1,3 15,2 

sehr gut 1,4 14,9 

sehr gut 1,5 14,7 

gut 1,6 14,4 

gut 1,7 14,2 

gut 1,8 13,9 

gut 1,9 13,7 

gut 2,0 13,4 

gut 2,1 13,2 

gut 2,2 12,9 

gut 2,3 12,7 

gut 2,4 12,4 

gut 2,5 12,2 

befriedigend 2,6 11,9 

befriedigend 2,7 11,7 

befriedigend 2,8 11,4 

befriedigend 2,9 11,2 

befriedigend 3,0 11,0 

befriedigend 3,1 10,9 

befriedigend 3,2 10,8 

befriedigend 3,3 10,7 

befriedigend 3,4 10,6 

befriedigend 3,5 10,5 

ausreichend 3,6 10,4 

ausreichend 3,7 10,3 

ausreichend 3,8 10,2 

ausreichend 3,9 10,1 

ausreichend 4,0 10 

nicht bestanden > 4,0 = 5,0 < 10 
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Module: Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien:
Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts

Ausgabe: 19.10.2020
Stand: 19.10.2020

1. Studienjahr an der Université de Franche-Comté,
Besançon

Gewicht der Note

60
Workload

60 LP

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

2. Studienjahr an der Université de Franche-Comté,
Besançon

Gewicht der Note

60
Workload

60 LP

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

1

BA-Thesis Bachelor-Thesis
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Absolventinnen und Absolventen beherrschen die Methoden und Inhalte des Studienganges so, dass sie in der
Lage sind, ein Problem dieses Faches in einer begrenzten Zeit selbständig wissenschaftlich zu bearbeiten und das
Ergebnis fachlich und sprachlich angemessen darzustellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5084 Abschlussarbeit (Thesis) 3 Monate 1 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

DE-FR DF Deutsch-französische Studien
Gewicht der Note

8
Workload

8 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich der Kulturwissenschaften mit
dem Schwerpunkt Interkulturalität am Beispiel Deutschland-Frankreich sowie im spezifischen Feld der ökonomischen
Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich. Die Analyse einschlägiger Theoriemodelle in den einzelnen
Disziplinen, die in diesem Modul angesprochen werden, wechselt sich ab mit der Betrachtung praktischer Beispiele,
so dass dieses Modul insgesamt einen starken Praxisbezug aufweist. Übergeordnetes Ziel des Moduls ist neben
der Vermittlung interkultureller Kompetenzen in beruflichen und persönlichen Handlungsfeldern die Fähigkeit,
in multikulturellen, globalisierten Gesellschaften angemessen und effektiv kommunizieren zu können. Durch
theoretisches, methodisches und ethnografisches Wissen werden die Studierenden befähigt, interkulturelle
Handlungen und Kontexte aus unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren und zu deuten.

2
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Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts

Ausgabe: 19.10.2020
Stand: 19.10.2020

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5104 Mündliche Prüfung 45 Minuten 2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

3

D-Kurs Deutschkurs - SLI binational
Gewicht der Note

8
Workload

8 LP

Qualifikationsziele:

Die Kenntnisse der deutschen Sprache werden vertieft und ergänzt um das Niveau C1/C2 des gemeinsamen
europäischen Referenzrahmens. Es werden alle Kompetenzen: Lesen, Schreiben, Hören sowie Sprachmittlung
gefördert.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 53801 Schriftliche Hausarbeit  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

BWiWi
1.13.kBA

Einführung in die Wirtschaftswissenschaft
Gewicht der Note

4
Workload

4 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen Kenntnisse in den verschiedenen Teilgebieten der Wirtschaftswissenschaft.
Sie verstehen die wesentlichen Grundlagen der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie die Grundideen
wirtschaftswissenschaftlicher Analysen. Sie sind in der Lage, betriebliche und volkswirtschaftliche Institutionen
und Prozesse unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu analysieren. Weiterhin können sie grundlegende
wirtschaftliche Wirkungszusammenhänge auf der Grundlage ökonomischer Denkmuster erkennen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5117 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

ANG-A-DF Englisch Sprachpraxis
Gewicht der Note

5
Workload

5 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben Kenntnisse in den Bereichen Grammatik, Textarbeit und Wortschatz. Diese werden im
Modulteil a eingeführt und im Modulteil b zunehmend erweitert. Nach Abschluss des Moduls sind die Studierenden in
der Lage Konversationen in der Zielsprache zu führen und auch komplexere Texte zu verfassen.
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Module: Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien:
Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts

Ausgabe: 19.10.2020
Stand: 19.10.2020

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 53875 Schriftliche Prüfung (Klausur) 45 Minuten 2 1

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

GES-W4b Europäische Einigung
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse der wichtigsten historischen Vorstufen, Stationen, Institutionen,
Medien, Modelle und Motoren europäischer Integration. Sie verfügen über Einblicke in deren weltpolitische
Bedingungsfaktoren, insbesondere die Wechselwirkungen von europäischer Integration und außereuropäischer
Politik. Sie sind in der Lage, aktuelle europapolitische Entwicklungen historisch herzuleiten, moderne Quellen (z.
B. Verwaltungsüberlieferung, Massenquellen, Ton- und Filmdokumente) auszuwerten und die Ergebnisse ihrer
Recherche in Wort und Schrift klar darzustellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 48365 Schriftliche Hausarbeit  unbeschränkt 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

GES-P3b Frühe Neuzeit - Themen, Methoden, Quellen
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der wichtigsten Begriffe, Themen, Methoden und Hilfsmittel
der europäischen Geschichte zwischen 1500 und 1800. Sie sind sich der eigentümlichen Zwischenstellung
frühneuzeitlicher Phänomene zwischen Mittelalter und Moderne und der spezifischen Unterschiede zwischen
diesen Phänomen und scheinbar ähnlichen Erscheinungen der modernen Welt bewusst. Sie sind in der Lage,
frühneuzeitliche Quellen zu entschlüsseln und anhand einer vorgegebenen Leitfrage auszuwerten. Sie können die
Ergebnisse dieser Recherche in Wort und Schrift darstellen und eine Diskussion darüber führen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5090 Schriftliche Hausarbeit  2 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

4



Module: Studiengang Angewandte Kultur- und Wirtschaftsstudien:
Deutsch-Französisch mit dem Abschluss Bachelor of Arts

Ausgabe: 19.10.2020
Stand: 19.10.2020

FRZ-K3 FRZ-Kultur Binational
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind in der Lage, Dokumente des studierten Sprachgebiets in ihrer kulturellen, politischen,
gesellschaftlichen und historischen Entfaltung einzuordnen und auf einem gehobenen Niveau zu deuten. Sie
können dazu literaturwissenschaftliche Methoden und Theorien kritisch überprüfen und in Form einer Textanalyse
anwenden. Sie sind in der Lage, künstlerische Äußerungen in unterschiedlichen Medien selbstständig und unter
Rekurs auf theoretische Modelle zu analysieren. Sie vermögen text- und kontextbasierte kulturwissenschaftliche
Herangehensweisen zu reflektieren, sie auf einen neuen Untersuchungsgegenstand zu übertragen und analytisch
anzuwenden.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 53569 Mündliche Prüfung 30 Minuten 2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

FRZ-SP-1 FRZ Sprachpraxis 1
Gewicht der Note

8
Workload

8 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden verfügen über ein breites Spektrum von Redemitteln, um in klaren Beschreibungen oder Berichten
über die meisten Themen allgemeiner Art zu sprechen und eigene Standpunkte auszudrücken; sie suchen nicht
auffällig nach Worten und verwenden komplexe Satzstrukturen. Sie zeigen eine gute Beherrschung der Grammatik.
Sie können sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern und
Muttersprachlerinnen ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist. Dabei können sie auch auf
vertiefte Kenntnisse der Geschichte und Landeskunde Frankreichs zurückgreifen. Sie können in gleichmäßigem
Tempo sprechen und interagieren; dies entspricht im Studienkontext dem Niveau B2 des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5063 Mündliche Prüfung 20 Minuten 2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

3
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FRZ-SP-2 FRZ Sprachpraxis 2
Gewicht der Note

8
Workload

8 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden verfügen über ein breites Spektrum von Redemitteln, um in klaren Beschreibungen oder Berichten
über die meisten Themen allgemeiner Art sprechen und eigene Standpunkte ausdrücken zu können, suchen nicht
auffällig nach Worten und verwenden komplexe Satzstrukturen. Sie zeigen eine gute Beherrschung der Grammatik,
machen keine Fehler, die zu Missverständnissen führen, und können die meisten eigenen Fehlerselbst korrigieren.
Die Studierenden können ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte und Fachdiskussionen im eigenen
Spezialgebiet auch zu abstrakten Themen verstehen. Sie können sich zu einem breiten Themenspektrum klar,
strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung
angemessen verwenden. Sie können längere Beiträge schriftlich und mündlich zusammenhängend verbinden. Sie
verfügen über die Fähigkeit, die Ausgangskultur und die fremde Kultur miteinander in Beziehung zu setzen und
Stereotypen zu überwinden; dies entspricht im Studienkontext dem Niveau B2+ des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5061 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

3

FRZ-C1bi Grundlagen frz. Literaturwissenschaft
Gewicht der Note

8
Workload

8 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden sind vertraut mit Fragestellungen, Methoden und Modellen der Literaturwissenschaft und verfügen
über Grundkenntnisse wichtiger Epochen, Gattungen und Autoren und deren Werke unter Einbeziehung kultureller,
historischer und politischer Zusammenhänge des studierten Sprachgebiets. Sie sind weiterhin in der Lage, Textsorten
zu kategorisieren und theoriegeleitete Verfahren der Textanalyse in Grundzügen anzuwenden.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5065 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

GER1b Grundlagen germanistischer Literaturwissenschaft
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden erwerben einen Überblick über Aufgaben und Methoden der germanistischen Literaturwissenschaft
sowie Grundkenntnisse im Bereich der Techniken des literaturwissenschaftlichen Arbeitens und Argumentierens und
der Literaturgeschichte.
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Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5118 Schriftliche Prüfung (Klausur) 120 Minuten 2 4

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

BWiWi 1.3 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre III
(Finanzierung, Investition, Organisation und
Unternehmensführung)

Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse zu betriebswirtschaftlichen Lehrmeinungen und Grundlagen auf den
Gebieten Finanzierung, Investition, Organisation und Unternehmensführung. Die Studierenden sind in der Lage,
Ziele, Institutionen und Prozesse von Betrieben unter unterschiedlichen realen Bedingungen zu analysieren. Sie
sind befähigt, grundlegende Wirkungszusammenhänge zu beobachten in Abhängigkeit von typischen internen und
externen Einflussgrößen der Realität.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5066 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

BWiWi 1.2 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre II (Produktion
und Absatz)

Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Nach Abschluss dieses Moduls besitzen die Studierenden ein grundlegendes Verständnis des Marketings sowie der
Produktionswirtschaft.
• Marketing: Die Studierenden verfügen über ein grundlegendes Verständnis des Marketings als eine ganzheitliche

und konsequente Ausrichtung aller marktgerichteten Unternehmensaktivitäten und -prozesse auf die Wünsche
und Bedürfnisse der Zielgruppen. Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der Marketingstrategieentwicklung
und deren Anwendung im Marketing-Mix d.h. in der Produktpolitik, Kommunikationspolitik, Preispolitik und
Distributionspolitik.

• Produktion: Die Studierenden entwickeln ein grundlegendes Verständnis für Produktions- und Logistiksysteme.
Sie können die Theorie betrieblicher Wertschöpfung zur Analyse von Produktionssystemen einsetzen und
verfügen über Kenntnisse zum Einsatz  entscheidungstheoretischer Modelle zur Lösung zentraler Fragestellungen
der  Produktionswirtschaft und Logistik. Die Studierenden können qualitative und quantitative Methoden zur
Modellierung, Bewertung und Optimierung von Produktions- und Logistiksystemen anwenden.
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Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5130 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

BWiWi 1.1 Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre I
(Rechnungswesen)

Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen fundierte Kenntnisse zu Grundbegriffen und Problemen des internen und externen
Rechnungswesens. Sie sind in der Lage, die verschiedenen Teilsysteme, insbesondere die Kosten- und
Erlösrechnung sowie die Finanzbuchführung, hinsichtlich ihrer Zwecke, Aufgaben und Rechengrößen voneinander
abzugrenzen.
Die Studierenden können Kosten und Erlöse nach verschiedenen Kriterien und zweckgerichtet erfassen,
weiterverrechnen und zu Kalkulationsergebnissen zusammenfassen. Weiterhin können sie für verschiedene
betriebswirtschaftliche Grundprobleme die entscheidungsrelevanten Kosten und Erlöse identifizieren.
Die Studierenden beherrschen die Technik der doppelten Buchführung und verfügen über Grundwissen in den Fragen
der Erstellung eines Jahresabschlusses nach Handels- und Steuerrecht. Sie können selbständig buchungspflichtige
Sachverhalte erfassen und dokumentieren. Weiterhin können sie beurteilen, wie sich betriebliche Sachverhalte auf die
Abbildung der wirtschaftlichen Lage im Rechnungswesen auswirken.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5133 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

BWiWi 1.6 Grundzüge der Volkswirtschaftslehre III
(Wirtschaftspolitik)

Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden kennen die Grundlagen wissenschaftlich fundierter Wirtschaftspolitik und können unterschiedliche
Formen des Marktversagens einordnen. Sie verstehen den Bezug zwischen ökonomischer Theorie und
Wirtschaftspolitik und können wirtschaftspolitische Fragestellungen analysieren. Die Studierenden sind in der Lage,
die theoretischen Bezüge auch aktueller wirtschaftspolitischer Probleme zu identifizieren, unterschiedliche Positionen
zu hinterfragen und wirtschaftspolitische Maßnahmen zu evaluieren.
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Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5397 Schriftliche Prüfung (Klausur) 90 Minuten 2 9

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

0

GES-W3b Internationale Beziehungen
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse der internationalen Beziehungen von der Antike bis zur Gegenwart,
und zwar sowohl der typischen Erscheinungs- und Verlaufsformen zwischenstaatlicher Diplomatie als auch derjenigen
internationaler Kriege. Sie sind sensibilisiert für die Zusammenhänge zwischen Außen- und Innenpolitik wie für die
Interdependenzen zwischen unterschiedlichen Sektoren (z. B. Politik, Religion, Wirtschaft, Kultur), für Probleme der
politischen Globalisierung wie für das Eigengewicht unterschiedlicher politischer Kommunikationsformen. Sie sind in
der Lage, das historische Quellenmaterial mit den Fragen und Methoden der internationalen Diplomatiegeschichte,
Friedens- und Konfliktforschung zu durchdringen und ihre Ergebnisse klar und übersichtlich darzustellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5074 Schriftliche Hausarbeit  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

GER4b Neuere deutsche Literatur I
Gewicht der Note

6
Workload

6 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden überblicken Grundzüge der Entwicklung des Literatursystems in den deutschsprachigen
Ländern von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart und erwerben zu mindestens einem Epochenkontext der
Neueren deutschen Literaturgeschichte vertiefte Kenntnisse (unter Einbeziehung transnationaler Perspektiven und
Vernetzungen).

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5125 Schriftliche Hausarbeit  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2
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GES-P4b Neue und Neueste Zeit
Gewicht der Note

9
Workload

9 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse der wichtigsten Begriffe, Themen, Methoden und Hilfsmittel der
Geschichte nach 1800. Sie verfügen über grundlegende Kenntnisse über die besonderen Dimensionen und die
technischen Probleme der Neuesten Geschichte (z. B. Massenquellen; ideologiegelenkte Informationspolitik), aber
auch über die Formen und Möglichkeiten moralischer Bewertung von historischen Vorgängen. Sie sind in der Lage,
anhand einer vorgegebenen Frage erste eigene Quelleninterpretationen durchzuführen, die Ergebnisse in Wort und
Schrift zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5053 Schriftliche Hausarbeit  2 3

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

GES-W5b Politische Ideen und Rechtsvorstellungen
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse der wichtigsten Dogmen der Staats- und Gesellschaftsphilosophie
seit der Antike in ihrem jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Kontext. Sie sind sensibilisiert für die Bedeutung
politischer Visionen, Programme, Mythen und Utopien für das Selbstverständnis und das Handeln politischer Akteure,
für die Wechselwirkung von politischen Realitäten, Wertehorizonten und staatsphilosophischen Doktrinen. Sie
können politische Theorien kritisch auf deren geistesgeschichtliche Genealogie, ideologische Prämissen, politische
Wirkungsabsichten und historische Umfelder hin untersuchen und ihre Resultate in Wort und Schrift angemessen
darstellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5109 Schriftliche Hausarbeit  2 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2

FRZ-SP-W1 Sprachpraxis Wirtschaft 1
Gewicht der Note

5
Workload

5 LP

Qualifikationsziele:

Am Ende dieses Moduls haben die Studierenden das Niveau B2/B2 + des Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens (GER) erreicht. Nach Beendigung des Moduls können die Studierenden Fachvokabular aus den
Wirtschaftsbereichen Arbeitsmarkt, beruflichem Auswahlverfahren und Unternehmensgründung sicher anwenden.
Schriftliche und mündliche Fachtexte dieser Wirtschaftsbereiche verstehen, zusammenfassen und sowohl mündlich
als auch schriftlich wiedergeben.
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Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 5141 Schriftliche Prüfung (Klausur) 60 Minuten 2 1

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2
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GES-W11b Technik und Industrie
Gewicht der Note

7
Workload

7 LP

Qualifikationsziele:

Die Studierenden besitzen vertiefte Kenntnisse in der Geschichte der Naturwissenschaften und ihrer praktischen
Verwertung seit der Antike. Sie besitzen grundlegende Kenntnisse über die soziale Macht von Naturwissenschaften
und Technik sowie über deren prägende Wirkung auf Lebensweise und politisches Handeln, Umwelt und
Welterschließung der Zeitgenossen, deren Einfluss auf die europäische Expansion nach Übersee, ihren Einfluss
auf die europäische Aufklärung wie die moderne europäische Gesellschaft, aber auch über die Interdependenz von
Technik, Ökonomie und Krieg. Sie können Dokumente zur Geschichte der Technik und der Industrialisierung aus
deren historischen Entstehungsbedingungen interpretieren, aktuelle Entwicklungen in ihrer geschichtlichen Genese
erklären und die Resultate ihrer Recherche in Wort und Schrift verständlich darstellen.

Nachweise Form Dauer/
Umfang

Wiederholbarkeit LP

Modulabschlussprüfung ID: 48195 Schriftliche Hausarbeit  unbeschränkt 2

Anzahl der unbenoteten Studienleistungen:

2
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Legende

LP Leistungspunkte
MAP Modulabschlussprüfung
UBL Unbenotete Studienleistung
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